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Einleitung

A. Einführung

Kunstwerke und Kulturgüter haben seit jeher eine faszinierende Anziehungs-
kraft auf den Menschen ausgeübt. Große Kunstausstellungen entfalten geradezu 
einen „hypnotischen Zauber“1 und sind „als öffentliche Spektakel nahezu un-
erreicht“2. Viele Werke haben einen solch ungeheuer hohen Wert, dass er völlig 
jenseits des für Anschaffungen zur Verfügung stehenden Budgets eines Muse-
ums steht.3 Darüber hinaus sind die Werke schlicht einzigartig. Internationale 
Kunst- und Kulturleihgaben stellen deshalb das „Lebenselixier“ großer und lu-
krativer Ausstellungen dar.4 Sie kommen nur zustande, wenn es den Organisa-
toren gelingt, Kunstwerke ausfindig zu machen, und die jeweiligen Eigentümer 
bereit sind, ihre Werke vorübergehend aus den Händen zu geben und an andere 
Museen auszuleihen.5 Neben dem ästhetischen Wert und dem wissenschaftli-
chen Interesse schwingt freilich auch stets ein geschäftlich-nüchterner Aspekt 
mit.6 Einnahmen auf beiden Seiten, das Ziel staatlicher Museen, ihr Budget auf-
zubessern, sowie die Aussicht auf eine Wertsteigerung des Objekts beziehungs-
weise auf eine international größere Wertschätzung des ausleihenden Museums 
stellen Motive für das Zustandekommen einer Leihgabe dar.7

Russische Museen, darunter die Eremitage in Sankt Petersburg und das 
Puschkin-Museum in Moskau, hielten jüngst jedoch Werke, die in den USA ge-
zeigt werden sollten, zurück.8 Hierbei handelte es sich um einige Werke Gau-
guins, Cézannes und Canalettos.9 Die großen russischen Museen leihen keine 
Bilder mehr in die Vereinigten Staaten aus.10 Anlass hierfür ist die US-amerika-

1 Palmer, Art Loans, S. 2.
2 Palmer, Art Loans, S. 2.
3 Palmer, Art Loans, S. 2.
4 Vogel/ Levy, New York Times vom 02.02.2011.
5 Vgl. Gleave, 4 AAL (1999), 383 (383).
6 Palmer, Art Loans, S. 2.
7 Kühl, Der internationale Leihverkehr der Museen, S. 4; Kühl, in: Kulturgüter: Möglich-

keiten und Perspektiven einer gesamteuropäischen Zusammenarbeit, S. 123, 123.
8 Holm, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16.04.2011; Vogel/ Levy, New York Times 

vom 02.02.2011.
9 Holm, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16.04.2011; Vogel/ Levy, New York Times 

vom 02.02.2011.
10 Holm, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16.04.2011.
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nische Gerichtsentscheidung in der Sache Chabad11, die das Eigentum an der in 
der russischen Staatsbibliothek verwahrten Schneerson-Bibliothek der chassi-
dischen Chabad-Gemeinde Brooklyn zusprach.12 Diese möchte das Gerichts-
urteil mit allen Mitteln durchsetzen, notfalls auch mit der Beschlagnahme russi-
schen Staatseigentums in den USA.13

Dabei waren russische Leihgaben in der Vergangenheit keine Seltenheit, al-
lein das Metropolitan Museum hat seit 1990 für circa 40 Ausstellungen Werke 
aus russischen Museen ausgeliehen.14

B. Gründe für Herausgabeklagen im Ausland 
und mögliche Fallkonstellationen

Immer wieder versuchen vermeintliche Eigentümer und deren Erben auf Kunst-
werke und Kulturgüter zuzugreifen, während sich diese vorübergehend im Aus-
land befinden.15 Grund hierfür kann zunächst der mit der Verbringung des 
Objekts ins Ausland verbundene Statutenwechsel16 sein.17 Für den wahren Ei-
gentümer eröffnet sich hiermit die einmalige Gelegenheit, dass sich der Gegen-
stand vorübergehend in einer ihm vertrauten und gegebenenfalls wohlgesinn-
teren Rechtsordnung befindet.18 Möglicherweise wird eine Überprüfung des 
Entziehungsaktes auch überhaupt erst im Ausland möglich.19 Dies betrifft ins-
besondere Beutekunst20 und Fälle kultureller Verstaatlichung, etwa in Russland 
im Anschluss an die Oktoberrevolution 1917, durch das nationalsozialistische 

11 Agudas Chasidei Chabad v. Russian Federation, 729 F. Supp.2d 141, 146 (D. D. C. 2010).
12 Holm, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16.04.2011; Vogel/ Levy, New York Times 

vom 02.02.2011.
13 Holm, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16.04.2011. Zu der vom District Court 

gegen Russland verhängten Sanktion von 50.000 $ pro Tag bis zur Erfüllung des Urteils siehe 
Chabad v. Russian Federation, 915 F. Supp.2d 148 ff. (D. D. C. 2013), sowie Levi, 46 Geo. 
J. Int’l L. (2015), 915 (926).

14 Vogel/ Levy, New York Times vom 02.02.2011.
15 Siehe beispielsweise aus Deutschland die Entscheidung im Liechtenstein-Fall LG 

Köln, Urt. v. 10.10.1995 – 5 O 182/92, IPRax 1996, 419; OLG Köln, Urt. v. 09.07.1996 – 
22 U 215/95, VIZ 1998, 213; BGH, Beschl. v. 25.09.1997 – II ZR 213/96 (unveröffent-
licht); BVerfG, Beschl. v. 28.01.1998 – 2 BvR 1981/97, IPRax 1998, 482; EGMR, Urt. v. 
12.07.2001 – 42527/98, Prinz Hans-Adam II von Liechtenstein/ Deutschland, deutsche Über-
setzung in NJW 2003, 649, dazu auch unten S. 155 f.

16 Gemäß Art. 43 Abs. 1 EGBGB gilt in Deutschland der Grundsatz der lex rei sitae, der 
auch im Ausland gebräuchlich ist, siehe von Hoffmann/ Thorn, Internationales Privatrecht, § 12 
Rn. 7 f.

17 Weller, in: Kulturgüterschutz und politische Entwicklung in Mexiko, S. 5.
18 Kühl, Der internationale Leihverkehr der Museen, S. 9.
19 Anton, Int. Kulturgüterprivat- u. Zivilverfahrensrecht, S. 177.
20 Beispielhaft seien die sog. Trophäen-Brigaden der sowjetischen Truppen genannt, die 

während der Besetzung Deutschlands im Jahr 1945 mit der Sammlung und dem Abtransport 
der deutschen Kunstschätze beauftragt wurden, siehe hierzu ausführlich Siehr, KUR 2009, 39 
(39 ff.).
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Unrechtsregime sowie in der ehemaligen DDR.21 Neben rechtlichen können 
aber auch faktische Erleichterungen wie Gerichtskosten einen wichtigen Grund 
für eine Klage im Ausland bilden.22 Nicht zuletzt erlangt der wahre Eigentü-
mer möglicherweise auch erst durch die Ankündigung einer großen Ausstellung 
Kenntnis vom Verbleib des Kulturguts.23 Darüber hinaus bieten Restitutions-
klagen in Kulturgutleihgaben angesichts der hohen Streitwerte inzwischen auch 
in der Anwaltschaft die reizvolle Möglichkeit zur Erzielung lukrativer Einkom-
men.24 Mit der Chance, die der Transfer ins Ausland somit für den wahren Ei-
gentümer bietet, geht das Risiko für das leihgebende Museum, den Gegenstand 
nicht mehr zurückzuerhalten, einher.25

Neben klassischen Herausgabeklagen Dritter wegen ungeklärter Eigen-
tumsrechte sind vor allem auch einstweilige Verfügungen über die Leihga-
ben im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes zur Sicherung der Vollstre-
ckung sowie Vollstreckungsmaßnahmen möglich. Letztere können nicht nur 
die Vollstreckung von Eigentumsrechten, sondern auch die Vollstreckung von 
im Gastland festgestellten oder anerkannten Schadensersatzforderungen sowie 
internationaler Schiedssprüche gegen den leihgebenden Staat betreffen.26 Pro-
minentestes Beispiel in Deutschland ist etwa die Entscheidung des Kammer-
gerichts Berlin vom 05.03.2010 betreffend die Pfändung syrischer Kunstgegen-
stände, die in der Ausstellung „Schätze des Alten Syrien“ im Landesmuseum 
Württemberg als Leihgabe gezeigt wurden, zur Sicherung einer Schmerzens-
geldforderung.27 Aufsehen erregte daneben auch der österreichische Fall einer 
Beschlagnahme von drei Leihgaben aus der Staatlichen Prager Nationalgalerie 
im Unteren Belvedere zur Vollstreckung eines Schiedsspruchs auf Zahlung von 
ca. 530.000.000 € gegen die Tschechische Republik zugunsten eines liechten-
steinischen Unternehmens.28

21 Anton, Int. Kulturgüterprivat- u. Zivilverfahrensrecht, S. 177.
22 Im US-amerikanischen Altmann-Fall hätte die Klägerin für eine Klage in Österreich zu-

nächst einen Gerichtskostenvorschuss in Höhe von 1,8 Millionen US-Dollar leisten sollen, der 
nach teilweisem Kostenerlass schließlich immer noch auf 200.000 US-Dollar beziffert wurde. 
Gegen diese Ermäßigung hatte die Finanzprokuratur Beschwerde eingelegt. Vgl. zum Ganzen 
Bazyler, Holocaust Justice, S. 245; Hess, KunstRSp 2007, 39 (42 f.). Obwohl die Gemälde in 
Österreich belegen waren, strengte Frau Altmann ihre Klage daher in den USA an.

23 Anton, Int. Kulturgüterprivat- u. Zivilverfahrensrecht, S. 177.
24 Siehe Hess, in: Kunst im Markt – Kunst im Recht, S. 109, 116, der auf die Einleitung 

von Fielder Redman, 31 Fordham Int’l L. J. (2008), 781 verweist: „The hottest new investment 
opportunity might surprise you – art and antiquities restitution claims. […] the payout can be 
phenomenal – possibly in the nine figures. Art and antiques restitution claims may be the to-
bacco litigation of this decade, thanks to the jurisdiction-granting provisions of the Foreign 
Sovereign Immunities Act“.

25 Vgl. Weller, in: Kulturgüterschutz und politische Entwicklung in Mexiko, S. 5, 5.
26 Siehe auch Kühl, Der internationale Leihverkehr der Museen, S. 9; Weller, in: Kultur-

güterschutz und politische Entwicklung in Mexiko, S. 5, 5.
27 KG, Beschl. v. 05.03.2010 – 18 W 2/10, IPRax 2011, 594.
28 BG Innere Stadt Wien, Beschl. v. 26.06.2011 – 72 E 1855/11 z-20, KunstRSp 2011, 
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C. Involvierte Interessen

In jüngerer Zeit wurden Restitutionsklagen gerade in den USA immer wieder 
zugelassen und den Klägern damit die Chance auf eine Herausgabe eröffnet.29 
Diese Entwicklung in der US-amerikanischen Rechtsprechung ist für den inter-
nationalen Leihverkehr überaus bedenklich. Durch die Zulassung solcher Kla-
gen droht die Anzahl der grenzüberschreitenden Leihen zurückzugehen.30

Dabei dient der internationale Leihverkehr mit Kunst- und Kulturgütern 
neben dem Interesse des Publikums, Zugang zu den Werken zu erhalten, vor 
allem auch der Völkerverständigung und dem kulturellen Austausch zwischen 
den Staaten.31 Dieser soll durch zahlreiche internationale Abkommen erleichtert 
und gefördert werden,32 etwa durch das UNESCO-Übereinkommen über die 
Einfuhr von Gegenständen erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturellen 
Charakters vom 22.11.195033 oder das Europäische Kulturabkommen des Eu-
roparates vom 19.12.195434 sowie durch zahlreiche weitere multi-,35 aber auch 
bilaterale Übereinkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staa-
ten.36 Mit dem Wunsch nach der Bewahrung guter Beziehungen zwischen den 
Staaten erhält das Thema eine rechtspolitische Dimension.37 In diesen Zusam-

55; LGZ Wien, Beschl. v. 25.10.2011 – 46 R 395/11w, 396/11t, KunstRSp 2011, 127; OGH, 
Beschl. v. 11.07.2012 – 3 Ob 18/12m, JBl. 2012, 729; siehe zu diesem Fall Weller, in: FS Si-
motta, S. 691, 691 ff.

29 Siehe den Fall Malewicz v. City of Amsterdam 517 F. Supp.2d 322 (D. D. C. 2007) 
sowie die Fälle Altman v. Republic of Austria 541 U. S. 677, 124 S. Ct. 2240 (2004); Cassi-
rer v. Kingdom of Spain, 461 F. Supp.2d 1157 (C. D. Cal. 2006), der ein Werk des spanischen 
Thyssen-Bornemisza Museums betraf; sowie die bereits genannte Entscheidung Agudas Cha-
sidei Chabad v. Russian Federation, 466 F. Supp.2d 6, 21 ff. (D. D. C. 2006).

30 Palmer, Art Loans, S. 4. Zum Versuch, dieser Entwicklung zwischenzeitlich entgegen-
zuwirken, siehe den Foreign Cultural Exchange Jurisdictional Immunity Clarification Act 
(FCEJICA), der allerdings weitreichende Ausnahmen statuiert, weshalb es zweifelhaft er-
scheint, ob das damit angestrebte Ergebnis tatsächlich erreicht wird, dazu unten S. 88 f.

31 Hipp, Schutz von Kulturgütern in Deutschland, S. 26 f.; Weller, in: Kulturgüterschutz 
und politische Entwicklung in Mexiko, S. 5, 7.

32 Hipp, Schutz von Kulturgütern in Deutschland, S. 27.
33 Vgl. insbesondere die Präambel und Art. III, deutsche Übersetzung veröffentlicht in 

BGBl. 1957 II, S. 171 ff.
34 Vgl. insbesondere Art. 4, deutsche Übersetzung veröffentlicht in BGBl. 1955 II, 

S. 1128 ff.
35 Siehe etwa auch Art. 5 Europäisches Übereinkommen zum Schutz archäologischen 

Kulturguts vom 06.05.1969, Zustimmungsgesetz vom 17.10.1974, BGBl. II, S. 1285 ff., deut-
sche Übersetzung veröffentlicht in BGBl. 1974 II, S. 1285 ff.; Art. 15 Abs. 1 lit. a, Abs. 4 In-
ternationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 19.12.1966, Zu-
stimmungsgesetz vom 23.11.1973, BGBl. II, S. 1569, deutsche Übersetzung veröffentlicht in 
BGBl. 1973 II, S. 1570 ff.

36 Hipp, Schutz von Kulturgütern in Deutschland, S. 27, 150 f.; Weller, 38 Vand. J. Trans-
nat’l L. (2005), 997 (1010).

37 Entsprechend zur Staatenimmunität allgemein Dahm/ Delbrück/ Wolfrum, Völkerrecht 
I/1, S. 453.
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menhang ist auch das Interesse des leihgebenden Staates einzuordnen, seine 
vorangehenden Handlungen nicht in einem fremden Staat einer gerichtlichen 
Überprüfung unterziehen zu müssen.

Dem Interesse der Allgemeinheit an einem freien Leihverkehr stehen die ver-
fassungsrechtlich verankerten Rechte der Betroffenen auf Eigentum sowie der 
Justizgewährungsanspruch gegenüber.38 Oft mag die Klage in einem fremden 
Staat, in dem sich die Leihgabe vorübergehend befindet, die einzige realistische 
Möglichkeit für den Kläger darstellen, seinen Eigentumsrechten an dem Kunst-
werk in einem gerichtlichen Verfahren zur Durchsetzung zu verhelfen. Der Zi-
vilprozess dient im Allgemeinen neben der Durchsetzung subjektiver Rechte 
des Einzelnen auch der Bewährung des objektiven Rechts im Gerichtsstaat.39 
Daneben können auch wirtschaftliche Gesichtspunkte seitens des Gerichtsstaa-
tes eine Rolle spielen.40 Andererseits darf auch der Aspekt der Gewaltenteilung 
nicht außer Acht gelassen werden, wenn Gerichte mit der Entscheidung über 
die Zulassung einer Klage im Endeffekt Einfluss auf die grundsätzlich der Exe-
kutive zustehende auswärtige Gewalt nehmen.41

D. Gegenstand der Arbeit und Gang der Untersuchung

In diesem Spannungsfeld soll untersucht werden, inwieweit Herausgabeklagen 
betreffend eine Kunst- oder Kulturgutleihgabe eines ausländischen Staates vor 
deutschen Gerichten zulässig sind und ob eine Vollstreckung in diese Leihga-
ben möglich ist.

Der erste Teil der Arbeit widmet sich daher Klagen auf Herausgabe einer 
internationalen Kunst- oder Kulturgutleihgabe. Dabei soll als typische Fall-
konstellation eine auf das Eigentum gestützte zivilrechtliche Herausgabekla-
ge eines Dritten vor einem deutschen Gericht zugrunde gelegt werden. Hin-
sichtlich einer solchen Klage gegen den ausländischen Verleiher des Kulturguts 
stellt sich zunächst die Frage, ob die deutsche Gerichtsbarkeit überhaupt er-
öffnet ist oder die Staatenimmunität des Beklagten entgegensteht (A.). Hierbei 
ist auch zu klären, unter welchen Voraussetzungen sich öffentliche Museen auf 
die Immunität des Staates berufen können. Sodann ist zu untersuchen, inwie-
weit deutsche Gerichte für Herausgabeklagen Dritter in entliehene Kulturgüter 
international zuständig sind (B.). Den Kernpunkt der Untersuchung der interna-
tionalen Zuständigkeit soll eine intensive Auseinandersetzung mit der vom Ver-

38 Weller, in: Kulturgüterschutz und politische Entwicklung in Mexiko, S. 5, 7. Daneben 
wird teilweise unter Bezugnahme auf die Washington Conference on Holocaust-Era Assets 
Principles on Nazi-Confiscated Art versucht, ein „Recht auf Erinnerung“ bezüglich der Klagen 
von Erben der Holocaust-Opfer herzuleiten, siehe Gattini, in: FS Hafner, S. 421, 424.

39 Rosenberg/ Schwab/ Gottwald, Zivilprozessrecht, § 1 Rn. 16.
40 Siehe hierzu Heß, Staatenimmunität bei Distanzdelikten, S. 301 f.
41 Heß, Staatenimmunität bei Distanzdelikten, S. 302.
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ordnungsgeber neu geschaffenen Zuständigkeit nach Art. 7 Nr. 4 EuGVO für 
Kulturgüter am Belegenheitsort bilden.

Der Zulässigkeit einer Herausgabeklage Dritter in internationale Kulturgut-
leihgaben können aber auch spezielle gesetzliche Regelungen zum Schutz aus-
ländischer Kunst- und Kulturgutleihgaben entgegenstehen. So ermöglicht die 
deutsche Regelung in den §§ 73 bis 76 KGSG die Zusicherung „Freien Ge-
leits“. Diese Regelung soll umfassend untersucht und auch im Verhältnis zu 
höherrangigem Recht diskutiert werden (C.). Weltweit werden in immer mehr 
Staaten ähnliche Regelungen eingeführt. Diese sollen in einem Rechtsvergleich 
dargestellt und ihre einzelnen Ausgestaltungen mit der deutschen Regelung im 
Hinblick auf die geplante Gesetzesänderung in Deutschland verglichen und be-
wertet werden.

Schließlich wird in einem zweiten Teil die Möglichkeit einer Vollstreckung 
in Kunst- und Kulturgutleihgaben analysiert. Das Hauptaugenmerk gilt dabei 
der Frage, ob sich mittlerweile eine völkergewohnheitsrechtliche Regelung he-
rausgebildet hat, nach der Kunst- und Kulturleihgaben Immunität im Vollstre-
ckungsverfahren genießen.

Herausgabeklagen und Vollstreckungsversuche in internationale Kulturgut-
leihgaben werfen somit besondere Probleme im Rahmen des internationalen 
Zivilprozessrechts auf, die sich an der Grenze zu anderen Rechtsgebieten befin-
den. Damit bewegt sich diese Arbeit im Schnittbereich zwischen Völker- und 
Zivilprozessrecht, zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht und befasst sich 
in Bezug auf den Wunsch nach der Erhaltung guter Beziehungen zwischen den 
Staaten auch mit rechtspolitischen Gesichtspunkten der Staatenimmunität.42

42 Vgl. zu diesen Aspekten Dahm/ Delbrück/ Wolfrum, Völkerrecht I/1, S. 453; Hess, in: 
Kunst im Markt – Kunst im Recht, S. 109, 109.



1. Teil

Klagen auf Herausgabe einer Kulturgutleihgabe

A. Immunität des Beklagten

Einer auf das Leihobjekt gerichteten Herausgabeklage des – zumindest ver-
meintlichen – Eigentümers kann zunächst die Immunität des beklagten Staates 
oder öffentlichen Museums entgegenstehen.

I. Allgemeines zur Staatenimmunität

1. Ansatzpunkt und Herleitung

Durch die Regeln der allgemeinen Staatenimmunität wird die Unterwerfung 
eines Staates unter die nationale Gerichtsbarkeit eines anderen Staates ein-
geschränkt.1 Diese Freistellung ausländischer Staaten ist als Grundsatz unbe-
stritten.2 Einzelheiten, genaue Ausgestaltung und Reichweite sind hingegen 
weiter unklar.

a) Begriff der Gerichtsbarkeit und Abgrenzung 
zur internationalen Zuständigkeit

Der Begriff der Gerichtsbarkeit bezeichnet die Ausübung staatlicher Gerichts-
gewalt, die facultas iurisdictionis, die hoheitliche Befugnis, Recht zu sprechen.3 
Die Reichweite dieser Staatsgewalt ist eine völkerrechtliche Frage.4

Die Frage, ob die Gerichtsbarkeit gegeben ist, ist nach ganz herrschender 
Meinung im deutschen Internationalen Zivilprozessrecht strikt von der Voraus-
setzung der internationalen Zuständigkeit zu trennen,5 beide stellen selbststän-
dige allgemeine Verfahrensvoraussetzungen mit unterschiedlichen Funktionen 

1 Herdegen, Völkerrecht, § 37 Rn. 1; Nagel/ Gottwald, IZPR, § 2 Rn. 2; Stein/von Buttlar, 
Völkerrecht, Rn. 714.

2 Dahm/ Delbrück/ Wolfrum, Völkerrecht I/1, S. 453.
3 Geimer, IZPR, Rn. 371; von Hoffmann/ Thorn, Internationales Privatrecht, S. 67.
4 Geimer, IZPR, Rn. 371; Schack, IZVR, § 6 Rn. 155.
5 Diese Trennung wird im Ausland nicht unbedingt vorgenommen, so etwa in der Recht-

sprechung des Schweizerischen Bundesgerichts oder in Österreich, wo es zu einer „dogmatisch 
unschönen Vermischung“ kommt, hierzu Geimer, IZPR, Rn. 644; Schack, IZVR, § 6 Rn. 156. 
Die Verknüpfung der Gerichtsbarkeit mit der internationalen Zuständigkeit findet sich auch im 
Europäischen Übereinkommen über Staatenimmunität vom 16.05.1972.
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dar.6 Die Gerichtsbarkeit legt fest, ob der Richter den Rechtsstreit überhaupt 
entscheiden „darf“ oder ob ihm dies durch das allgemeine Völkerrecht unter-
sagt ist. Erst wenn diese Voraussetzung geklärt ist, wird die internationale Zu-
ständigkeit der Gerichte relevant.7 Mit dieser legt ein Staat fest, inwieweit er 
von der Gerichtsbarkeit Gebrauch machen will.8 Die internationale Zuständig-
keit betrifft somit die Frage, ob für den Rechtsstreit Rechtsschutz vor inländi-
schen Gerichten begehrt werden kann, weil der nationale beziehungsweise der 
europäische Gesetzgeber in einem Fall mit Auslandsberührung den nationalen 
Gerichten diese Aufgabe zugewiesen hat.9

b) Grundlagen der Staatenimmunität

Die Staatenimmunität ist nach allgemeiner Auffassung Ausfluss des auch in 
Art. 2 Nr. 1 der Charta der Vereinten Nationen verankerten Gedankens der sou-
veränen Gleichheit der Staaten.10 Die Staaten sind untereinander völkerrecht-
lich gleichgeordnet.11 Die viel zitierte und auf Bartolus zurückgeführte Maxime 
„par in parem non habet imperium“12 beansprucht allgemeine Geltung.13

Versteht man die Gleichheit der Staaten als ein rein formelles Prinzip, nach 
dem Gleiches gleich zu behandeln sei,14 kann die Gleichheit allein zur Herlei-

6 Grundlegend Pagenstecher, RabelsZ 11 (1937), 337 (348 ff.) sowie Nagel/ Gottwald, 
IZPR, § 2 Rn. 32; von Hoffmann/ Thorn, Internationales Privatrecht, S. 68.

7 Nagel/ Gottwald, IZPR, § 2 Rn. 32; Schack, IZVR, § 6 Rn. 155.
8 Schack, IZVR, § 6 Rn. 155.
9 Lange, Internationale Rechts- und Forderungspfändung, S. 24; Schack, IZVR, § 6 

Rn. 155; von Hoffmann/ Thorn, Internationales Privatrecht, S. 68.
10 BVerfG, Beschl. v. 06.12.2006 – 2 BvM 9/03, BVerfGE 117, 141, 152; Beschl. v. 

17.03.2014 – 2 BvR 736/13 – juris, Rn. 19; RG, Urt. v. 12.12.1905 – II 193/05, RGZ 62, 165, 
167; Urt. v. 01.07.1921 – VII 591/20, RGZ 102, 304, 306; Herdegen, Völkerrecht, § 37 Rn. 1; 
von Hoffmann/ Thorn, Internationales Privatrecht, S. 69. Aus der weiter als Grundlage der Staa-
tenimmunität genannten Würde und der gegenseitigen Achtung fremder Staaten lässt sich das 
Prinzip der Gewährung der Immunität kaum mehr folgern, siehe hierzu Appelbaum, Einschrän-
kungen der Staatenimmunität in Fällen schwerer Menschenrechtsverletzungen, S. 53 f.; Da-
mian, Staatenimmunität und Gerichtszwang, S. 14; Schaumann, BerGesVR 8 (1968), 1 (19 f.).

11 Verdross/ Simma, Universelles Völkerrecht, § 1168.
12 Ein Gleicher hat über einen Gleichen keine Macht. Dieser Grundsatz fand sich schon 

im republikanischen Rom und wurde später auf das Völkerrecht übertragen, siehe hierzu Da-
mian, Staatenimmunität und Gerichtszwang, S. 5; Liebs/ Lehmann/ Strobel, Lateinische Rechts-
regeln und Rechtssprichwörter, S. 168. Daneben wird der Satz auch auf das kanonische Recht 
und Papst Innocenz III. zurückgeführt, der feststellte, dass ein Papst nicht in die Rechte seiner 
Nachfolger eingreifen könne (Corpus Iuris Canonici, Decretales Gregorii IX, Lib. I, Tit. VI 
[De Electione], Cap. XX), vgl. Malina, Die völkerrechtliche Immunität, S. 42 mit Fn. 3.

13 Siehe etwa Kau, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Völkerrecht, Abschnitt 3 Rn. 89; Schack, 
IZVR, § 6 Rn. 172; Verdross/ Simma, Universelles Völkerrecht, § 1168; von Hoffmann/ Thorn, 
Internationales Privatrecht, S. 69; gegen die Verwendung des Satzes Albert, Völkerrechtliche 
Immunität ausländischer Staaten gegen Gerichtszwang, S. 30 f.

14 Albert, Völkerrechtliche Immunität ausländischer Staaten gegen Gerichtszwang, S. 31; 
Malina, Die völkerrechtliche Immunität, S. 43.
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tung der Staatenimmunität noch nicht genügen.15 Aufgrund der Gebietshoheit 
des Gerichtsstaates und der Exterritorialität des anderen Staates fehlt es schon 
an der Gleichheit der Herrschaft bezüglich des Territoriums.16 So gesehen kann 
man auch dem Einwand, diesem Prinzip wäre andernfalls auch schon genüge 
getan, wenn jeder Staat über den anderen richten könnte, seine Berechtigung 
nicht absprechen.17

Als entscheidende Komponente muss die Souveränität der Staaten hin-
zukommen.18 Gleichheit und Souveränität stehen in einem engen Zusammen-
hang und formen mit dem Grundsatz der souveränen Gleichheit der Staaten ein 
Konstitutionsprinzip der gegenwärtigen Völkerrechtsordnung.19 Demnach hat 
jeder Staat die Souveränität der anderen Staaten ungeachtet ihrer jeweiligen 
Struktur zu respektieren und ihre Hoheitsgewalt und Unabhängigkeit zu achten. 
Kein Staat muss sich der Hoheitsgewalt eines anderen Staates unterordnen.20 
Der Gerichtsbarkeit eines Staates ist dort eine Grenze gezogen, „wo sie in den 
völkerrechtlich geschützten Bereich eines anderen Staates eingreift“.21 Grund-
lage der Staatenimmunität ist daher eine so verstandene Gleichheit im Sinne 
„souveräner Gleichheit“.

c) Aspekte der Immunität im Allgemeinen

Neben der (einseitigen) Rechtsprechung eines Staates über einen anderen 
Staat, den die Wirkungen dieser Judikatur treffen, erfasst die Staatenimmunität 
auch die anderen beiden Aspekte staatlicher Gewalt, die legislative Immunität 

15 Geimer, IZPR, Rn. 556; gegen die Rückführung der Staatenimmunität auf die Gleichheit 
der Staaten auch Albert, Völkerrechtliche Immunität ausländischer Staaten gegen Gerichts-
zwang, S. 31 f.; Damian, Staatenimmunität und Gerichtszwang, S. 14 f.; Gmür, Gerichtsbarkeit 
über fremde Staaten, S. 85 ff.; Malina, Die völkerrechtliche Immunität, S. 43 f.; Schaumann, 
BerGesVR 8 (1968), 1 (14 f.).

16 Albert, Völkerrechtliche Immunität ausländischer Staaten gegen Gerichtszwang, S. 31; 
Gmür, Gerichtsbarkeit über fremde Staaten, S. 86.

17 Darüber hinaus wird weiter angeführt, die fehlende Gleichheit sei auch schon dann be-
hoben, wenn sich der Forumstaat selbst der Gerichtsbarkeit unterworfen habe, Lauterpacht, 
28 BYIL (1951), 220 (229); Malina, Die völkerrechtliche Immunität, S. 43. Dagegen spricht 
aber, dass es durchaus einen Unterschied macht, ob ein Staat fremden oder eigenen Gerichten 
unterworfen ist, siehe Appelbaum, Einschränkungen der Staatenimmunität in Fällen schwe-
rer Menschenrechtsverletzungen, S. 58; Heß, Staatenimmunität bei Distanzdelikten, S. 307 f.

18 Damian, Staatenimmunität und Gerichtszwang, S. 15; Geimer, IZPR, Rn. 556; Malina, 
Die völkerrechtliche Immunität, S. 43 f. m. w. N.

19 Vgl. Art. 2 Nr. 1 UN-Charta sowie die „Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts 
betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Ein-
klang mit der Charta der Vereinten Nationen vom 24.10.1970; hierzu auch zu Dohna, Die 
Grundprinzipien des Völkerrechts, S. 158 ff.; siehe ferner Appelbaum, Einschränkungen der 
Staatenimmunität in Fällen schwerer Menschenrechtsverletzungen, S. 56; Heß, Staatenimmu-
nität bei Distanzdelikten, S. 307; Stein/von Buttlar, Völkerrecht, Rn. 522.

20 Stein/von Buttlar, Völkerrecht, Rn. 524 f.; vgl. hierzu insgesamt auch Steinenberger, in: 
EPIL IV, S. 515.

21 Schaumann, BerGesVR 8 (1968), 1 (15).
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sowie die Exekutionsimmunität bezüglich Zwangsgewalt gegen einen anderen 
Staat.22

Unterschieden wird ferner zwischen der Immunitätsgewährung ratione per-
sonae im Sinne eines persönlichen Vorrechts aufgrund der persönlichen Quali-
fikation des in Anspruch genommenen Rechtssubjekts und derjenigen ratione 
materiae als sachbezogene Immunität wegen einer Betätigung in Ausübung von 
Hoheitsgewalt beziehungsweise hinsichtlich bestimmter Vermögensgegenstän-
de auf Vollstreckungsebene.23

Die Staatenimmunität ist schließlich von der mit ihr in engem Zusammen-
hang stehenden diplomatischen beziehungsweise konsularischen Immunität zu 
unterscheiden.24 Hierbei handelt es sich um verschiedene Institute des Völker-
rechts mit unterschiedlichen Regeln.25 Die diplomatische Immunität ist inso-
fern als lex specialis anzusehen.26 Diese Immunitäten sind angesichts der be-
sonderen Merkmale der Schutzobjekte sowie der divergierenden Schutzzwecke 
unterschiedlich ausgestaltet.27

2. Rechtsquellen

Als Rechtsquellen des Völkerrechts und damit auch der nach völkerrechtlichen 
Grundsätzen zu beurteilenden Staatenimmunität kommen nach Art. 38 Abs. 1 
lit. a bis c IGH-Statut völkerrechtliche Verträge zwischen den Staaten, das Ge-
wohnheitsrecht sowie die allgemeinen Rechtsgrundsätze in Betracht. Die in 
Art. 38 Abs. 1 lit. d IGH-Statut genannten Gerichtsentscheidungen und Lehr-
meinungen „der fähigsten Völkerrechtler“ sind keine echten Völkerrechtsquel-
len, sondern lediglich Rechtserkenntnisquellen und somit Hilfsmittel zur Er-
mittlung von Rechtsnormen.28

Die völkerrechtliche Staatenimmunität gilt heute generell aufgrund un-
geschriebenen Völkergewohnheitsrechts. Zwar besteht auf regionaler Ebene mit 
dem Europäischen Übereinkommen über Staatenimmunität vom 16.05.1972 
ein völkerrechtlicher Vertrag, der in Deutschland durch das Zustimmungsgesetz 
vom 22.01.1990 zu innerstaatlichem Recht wurde.29 Diesem Übereinkommen 
sind aber bisher nur sieben weitere Staaten beigetreten. Die UN-Konvention zur 

22 von Hoffmann/ Thorn, Internationales Privatrecht, S. 69.
23 Dahm/ Delbrück/ Wolfrum, Völkerrecht I/1, S. 453; siehe dazu auch Weller, RPfleger 

2006, 364 (365 ff.). Zur Entwicklung der Anknüpfung der Immunität ratione personae und 
ratione materiae im Zuge des Aufkommens der restrikitven Staatenimmunität siehe Geimer, 
IZPR, Rn. 478; Wefelscheid, Vollstreckungsimmunität fremder Staaten, S. 34 ff.

24 Siehe auch Herdegen, Völkerrecht, § 37 Rn. 3.
25 BVerfG, Beschl. v. 06.12.2006 – 2 BvM 9/03, BVerfGE 117, 141, 151.
26 BVerfG, Beschl. v. 06.12.2006 – 2 BvM 9/03, BVerfGE 117, 141, 152.
27 Ausführlich hierzu Doehring, Völkerrecht, Rn. 657.
28 Herdegen, Völkerrecht, § 14 Rn. 2; Stein/von Buttlar, Völkerrecht, Rn. 24.
29 BGBl. 1990 II Nr. 3, S. 34.
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